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Gesuch um Bewilligung für das Benützen 
einer Beschallungsanlage / Lautsprecher 

Gesuchsteller

Name / Vorname 

Adresse 

PLZ / Ort 

Telefon 

E-Mail 

Grund / Anlass / Örtlichkeit / Datum, Uhrzeit 

Grund / Anlass 

 Durchsagen  Live-Musik  

 Gesang   Andere:  

Lautstärke  unter 93 Dezibel    zwischen 93 und 100 Dezibel 

Örtlichkeit

Datum, Uhrzeit am        von        Uhr bis        Uhr

Bemerkungen 

Hinweise / Gebühren 

 Die umliegende Anwohnerschaft ist in geeigneter Form über den Anlass zu informieren. 

 Das Reden, Singen, Musizieren oder der Gebrauch von Tonwiedergabegeräten, Lautspre-

chern und Verstärkeranlagen etc. hat zu jeder Tages- und Nachtzeit so zu erfolgen, dass 

Drittpersonen nicht in unzumutbarer Weise gestört werden. 

 Bezüglich der Wiedergabe von elektrisch verstärkter Musik hat sich der Gesuchsteller unter 

www.schallundlaser.zh.ch über die Anforderungen der Schall- und Laser-Verordnung zu 

informieren. Die Lautstärke ist bei allen Veranstaltungen mit Musik zu messen und zu über-

wachen. Die gesetzlichen Anforderungen gemäss Schall- und Laserverordnung sind einzu-

halten. 

 Diese Bewilligung ist gebührenpflichtig.  

Ort / Datum:        Unterschrift:       
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